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Der Bericht über die Managementprozesse ergänzt
den Einblick in die Organisations- und Kontroll-
strukturen der Stiftung und beschreibt deren
Handlungen, die der Sicherung von Qualität und
Unabhängigkeit der VolkswagenStiftung dienen.

Governance

In Fortschreibung und Weiterentwicklung der
„Grundsätze guter Stiftungspraxis“ des Bundesver-
bandes deutscher Stiftungen und der „Principles 
of Good Practice“ des European Foundation Centre
hat die VolkswagenStiftung gemeinsam mit wei-
teren großen deutschen Stiftungen „20 Prinzipien
guter Stiftungspraxis“ erarbeitet. Ziel der Prinzipien
ist es, verbindliche Qualitätsniveaus für Governance
im engeren Sinne, die Zweckverwirklichung sowie
das Finanz- und Rechnungswesen festzuschreiben. 

Bereits 2007 hat sich die Stiftung freiwillig ver-
pflichtet, den Bestimmungen zu entsprechen und
über eventuell auftretende Abweichungen und
deren Gründe zu berichten. Für das Berichtsjahr
wird bestätigt, allen Vorgaben uneingeschränkt
entsprochen zu haben.

Entscheidungs- und
Kontrollstrukturen

Oberstes Organ der Stiftung ist das Kuratorium, das
in seinen drei Sitzungen pro Jahr alle Entschei dun -
gen fällt, soweit sie nicht vom Generalsekretär im
Rahmen seiner Vollmacht getroffen werden. Ver-
mögensbeirat und Geschäftsleitung der Stiftung
stehen dem Generalsekretär beratend und unter-

stützend zur Seite. In ihrem Förderhandeln wird
die Geschäftsstelle ebenfalls durch zahlreiche
Expertengespräche, Gutachten und Stellungnah-
men in der Entscheidungsvorbereitung beratend
unterstützt. 

Ergänzend zur regelmäßigen Prüfung und Kon-
trolle durch Externe (zum Beispiel Finanzverwal-
tung, Sozialversicherungsträger, Stiftungsaufsicht,
vom Kuratorium gem. § 10 der Satzung bestellter
Wirtschaftsprüfer) hat die Stiftung auch interne
Kontrollstrukturen errichtet:

Kuratorium
Als oberstes Aufsichtsorgan wacht das Kuratorium
über die Arbeit des Generalsekretärs und der Ge -
schäftsstelle. Es lässt sich jährlich über die vorge-
nommenen Evaluationen und Revisionen berichten
und beschließt das Arbeitsprogramm für die an -
stehenden Evaluationen. Außerdem gibt es einen
Mindestkatalog an Revisionstätigkeit für das Folge-
jahr vor. Die Kontrollen werden je nach Prüfgebiet
von der Internen Revision oder Externen durchge-
führt.

Evaluation
In ihrem Verständnis als lernende Organisation er -
weiterte die VolkswagenStiftung im Jahr 2005 ihr
Qualitätssicherungskonzept um das Instrument
der Evaluation. Vorgesehen sind systema tische
Evaluationen sowohl auf der Ebene der Förderini-
tiativen als auch der Förderbereiche. Übergeordne-
tes Ziel ist die Gesamtevaluation der Volkswagen-
Stiftung. 

Seit dem Jahr 2005 konnten insgesamt sechs Eva-
luationen abgeschlossen werden, die sieben För-
derinitiativen umfassen. Im Jahr 2009 startete die
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Stiftung zwei Evaluationen auf der Ebene der För-
derbereiche. Die Ergebnisse und Empfehlungen der
Analysen zur „Auslandsorientierten Förderung“
und zur „Personenbezogenen Förderung“ sollen
dem Kuratorium der Stiftung 2010/2011 vorgestellt
werden. Zudem erfolgten die ersten Arbeitsschritte
auf dem Weg zu einer Gesamtevaluation der Volks-
wagenStiftung, die in 2012 abgeschlossen sein soll.
So konstituierte sich im Herbst 2009 das Evalua -
tionspanel für den Bereich „Presse- und Öffent-
lichkeitsarbeit“.

Interne Revision
Die Interne Revision ist seit 2005 ein wesentlicher
Teil des Steuerungs- und Überwachungssystems
der Stiftung. Ihr kommt die Aufgabe zu, Vorgänge
und Strukturen hinsichtlich ihrer Ordnungsmäßig-
keit (einschließlich Prüfung auf dolose Handlungen),
ihrer Zweckmäßigkeit, Angemessenheit und Effi-
zienz, aber auch hinsichtlich der Funktionsfähig-
keit des Kontrollsystems der Stiftung zu prüfen.
Die Interne Revision erfüllt damit drei sogenannte
Primärfunktionen (Informations-, Präventiv- und
Vertrauensfunktion); sie berichtet unmittelbar
dem Generalsekretär.

Verwendungsprüfung
Die Mitarbeiter der Verwendungsprüfung kontrol-
lieren die bestimmungsgemäße Verwendung der
Stiftungsmittel sowie die Einhaltung sonstiger
Bewilligungsbedingungen durch die Bewilli-
gungsempfänger. Grundlage der Tätigkeit ist 
die Verpflichtung der Bewilligungsempfänger, 
die Verwendung der Mittel dem Kuratorium der
 Stiftung nachzuweisen (§9 der Satzung). Die Ver-
wendungsprüfung erfolgt unabhängig von der
Förderung.

Interne Kontrolle 
Neben dem „Grundsatz der Vier-Augen“ als einem
zentralen Kontrollmechanismus wurde für den
be deutsamen Bereich der Vermögensanlage zu -
sätz lich ein Internes Kontrollsystem implemen-
tiert, das von der Vermögensverwaltung strikt
getrennt arbeitet.

Risikocontrolling 
Ebenfalls in einem von der Vermögensverwaltung
streng separierten Bereich werden die stiftungsre-
levanten Finanzrisiken (im Wesentlichen Adress -
risiken und Marktpreisrisiken) regelmäßig gemes-
sen und die Einhaltung der Anlagegrundsätze
überwacht. Grundlegendes Bestreben ist es, früh-
zeitig Hinweise zu geben auf die Erreichung der
finanziellen Ziele: die Sicherung des Fördervolu-
mens und der realen Kapitalerhaltung sowie die
Deckung der Verwaltungskosten. Der Generalse-
kretär erhält hierüber einen täglichen Bericht.

Anlagestrategie und
Vermögensbeirat

Mit ihrer Errichtung erhielt die VolkswagenStif-
tung ein umfangreiches eigenes Vermögen, das
sie selbst bewirtschaftet, um aus den Erträgen
ihren Satzungszweck „Förderung von Wissen-
schaft und Technik in Forschung und Lehre“ zu
erfüllen. Da die Stiftung auf Dauer errichtet wurde,
ist die Anlagestrategie entsprechend langfristig
orientiert. Sie basiert auf den Erkenntnissen der
modernen Portfoliotheorie des Nobelpreisträgers
Harry Markowitz. Demnach ist der dauerhaft po -
sitive Erfolg einer Vermögensbewirtschaftung
umso gesicherter, je breiter die mit der Anlage

Das Jahr 2009 brachte den Abschied dreier langjähriger Kura -

toriumsmitglieder mit sich. Nach zehn Jahren verließen am Ende

zweier Amtsperioden turnusgemäß Bundesbildungsministerin 

a. D. Edelgard Bulmahn und Professorin Dr. Luise Schorn-Schütte

vom Historischen Seminar der Universität Frankfurt am Main 

das Gremium – beide bis dato stellvertretende Vorsitzende des

Kuratoriums. Ebenfalls nach zehnjähriger Amtszeit schied

Professorin Dr. Friederike Hassauer vom Institut für Romanistik

der Universität Wien aus; sie wird hier vom Generalsekretär der

Stiftung Dr. Wilhelm Krull im November 2009 verabschiedet.
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eingegangenen Risiken – und damit auch Chan-
cen – gestreut werden. Entsprechend erfolgt die
Anlage des Stiftungskapitals in Verzinslichen
Wert papieren, Aktien, Immobilien und Alternative
Investments. Innerhalb dieser vier Investmentsäu-
len wird über Korrelationsanalysen regelmäßig
überprüft, ob die Anlagen zueinander eine diver -
sifizierende Wirkung entfalten können.

Die Stiftung verfolgt einen Core-Satellite-Ansatz:
Während der größte Teil des Vermögens in der
„Eurozone“ investiert ist, führen die weltweit
 aufgebauten „Anlage-Satelliten“ zu der beschrie-
benen optimalen Risiko-Diversifizierung des
Gesamtvermögens. Diese Anlagestrategie hat sich
über viele Jahre bewährt. Damit konnte das Ziel,
die Höhe der Fördermittel zu verstetigen, auch in
schwierigen Jahren stets erreicht werden. Zudem
ist es gelungen, bezogen auf den Zeitpunkt der
Stiftungsgründung einen Zuwachs des Stiftungs-
vermögens zu erwirtschaften: Zum Zeitpunkt
ihrer Errichtung verfügte die Stiftung über ein
Kapital von gut 500 Millionen Euro zuzüglich der
Gewinnansprüche der von der Bundesrepublik
Deutschland und dem Land Niedersachsen gehal-
tenen Aktien an der Volkswagen AG, heute be -
trägt der Kapitalwert etwa 2,3 Milliarden Euro.

Bereits Ende der 1980er Jahre wurde auf Beschluss
des Kuratoriums ein Vermögensbeirat gebildet. 
Er setzt sich zusammen aus fünf hochkarätigen
Experten des Finanz- und Wirtschaftslebens. Der
Beirat hat die Aufgabe, über die Anlagestrategie
und die erzielten Ergebnisse der Vermögensver-
waltung zu befinden und den Generalsekretär 
zu beraten. 

Effizienz und Transparenz

Professionelles Management großer Stiftungen
bedarf der Verpflichtung exzellenter Kuratoren
und kompetenter, engagierter Mitarbeiter. Rein
ehrenamtlich ist dies nicht möglich. Die Stiftung
hat deshalb bestimmt, allen Kuratoren neben der
Erstattung von Reisekosten eine anerkennende

Aufwandspauschale zu zahlen. Die Mitarbeiter
werden nach einem „Haustarifmodell“, das paral-
lel zum Beurteilungs- und Zielvereinbarungssys-
tem eingeführt wurde, vergütet. Die Summe der
Aufwendungen für Kuratoren beläuft sich im
Berichtsjahr auf rund 154.000 Euro (inkl. USt); 
die  Bruttolohnsumme aller Mitarbeiter beträgt
4,88 Millionen Euro, davon 731.000 Euro für die
Geschäftsleitung. Eine stiftungsspezifische Travel-
Policy regelt die Erstattung von Reisekosten. Die
Verwaltungskostenquote beträgt im Berichtsjahr
6,9 Prozent bezogen auf die erwirtschafteten
Erträge beziehungsweise 11,0 Prozent bezogen auf
das Fördervolumen.

Spenden, Zustiftungen und 
weitere Mittelzuflüsse

Die VolkswagenStiftung ist offen für Zustiftungen
und Spenden, bewirbt dies jedoch nicht. Im
Berichtsjahr wurden keine entsprechenden Mittel
vereinnahmt. Aus Kooperationen im Rahmen von
Fördervorhaben hat die Stiftung Mittel in Höhe
von 300.000 Euro vereinnahmt.

Personal und
Personalentwicklung

Um auch weiterhin als Partner der Wissenschaft
Impulse setzen zu können, müssen neue Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter der Geschäftsstelle mit
größtmöglicher Sorgfalt ausgewählt und die Qua-
lifikation des vorhandenen Personals durch syste-
matische, dem jeweiligen Arbeitsplatz und Aufga-
benbereich angemessene Fort- und Weiterbildung
auf hohem Niveau gehalten werden. Bedarfsge-
rechte Fort- und Weiterbildungen sowie Personal-
austausch und Projektteams zählen zu den indi -
viduell ausgestaltbaren Maßnahmen des inte-
grierten Personalentwicklungskonzepts. Flankiert
wird dies durch gute Rahmenbedingungen für die
Vereinbarkeit von Beruf und Familie.


